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GZ: BMI-LR2220/0570-I/1/b/2017 

Wien, am 14. August 2017 

 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Gamon, Kollegin und Kollegen haben am 23. Juni 2017 

unter der Zahl 13649/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Karenz und Elternteilzeit im Wirkungsbereich des BMI nach Geschlechtern“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

Es wird auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 13656/J durch den 

Bundeskanzler verwiesen. 

 

Zu Frage 2: 

Karenz gem. Mutterschutzgesetz oder Väter-Karenzgesetz 

Jahr Zentralstelle 

männlich/weiblich 

Nachgeordnete Behörden 

männlich/weiblich 

2010 4/30 26/169 

2011 14/34 99/208 

2012 19/17 162/218 

2013 18/41 155/208 

2014 28/54 205/254 

2015 37/52 230/293 

2016 40/81 320/291 

12870/AB 1 von 3

vom 23.08.2017 zu 13649/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



2 
 

Zu Frage 3: 

Der Karenzurlaub im Ressort dauerte durchschnittlich 207 Tage. 

 

Zu Frage 4: 

Elternteilzeit 

Jahr Zentralstelle 

männlich/weiblich 

Nachgeordnete Behörden 

männlich/weiblich 

2010 4/75 205/445 

2011 9/83 221/526 

2012 8/84 210/615 

2013 10/90 207/642 

2014 6/130 209/657 

2015 7/139 214/695 

2016 8/132 119/516 

 

Zu den Fragen 5 und 6: 

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der Bediensteten im Ressort, die in 

Elternteilzeit beschäftigt sind, beträgt 24 Stunden.  

 

 

 

 

 

 

 

Mag. Wolfgang Sobotka 
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